
Vorwort

In den knapp sechs Jahren seit Erscheinen der 5. Auflage im Spätsommer 2013 war eine Viel-
zahl gesetzgeberischer Aktivitäten zu verzeichnen, die, in einigen Fällen mit intensiver publi-
zistischer Begleitung, häufig aber auch von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, zum
Teil beträchtliche Auswirkungen auf das Recht der klassischen wie der neuen Medien haben.

Im Blickpunkt nicht nur der Fach-Öffentlichkeit standen und stehen das in seiner Bedeutung
für die Medienfreiheiten vielfach deutlich überschätzte, am 1. Oktober 2017 in Kraft getretene
Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) auf der einen und die am 25. Mai 2018 in Kraft ge-
tretene Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf der anderen Seite; ihre Auswirkungen
auf das materielle Presserecht generell und insbesondere das Recht am eigenen Bild sind bei
Drucklegung noch nicht endgültig geklärt. Zu nennen sind aber auch die Know-How-Schutz-
Richtlinie und ihre mit fast einjähriger Verspätung erfolgte Umsetzung in nationales Recht
durch das am 21. März 2019 vom Deutschen Bundestag verabschiedete, bei Abschluss des
Manuskripts aber noch nicht in Kraft getretene Geschäftsgeheimnisschutzgesetz (Gesch-
GehG) mit einer bis dato nicht existenten Regelung des für die Recherchearbeit der Medien
so bedeutsamen Whistleblowing oder die Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und ihre An-
bindung u.a. an das mit Wirkung vom 1. Januar 2019 neu gefasste Wertpapierhandelsgesetz
(WpHG), mit konkreten Auswirkungen auf bestimmte Missbrauchstatbestände in der Wirt-
schaftsberichterstattung. Mit der Ergänzung von § 51 UrhG um einen neuen Satz 3, der mit
Wirkung vom 1. März 2018 dem Bildzitat einen konkreten Platz im Urheberrecht einräumt,
wurde die Position der Redaktionen für diesen Bereich, mit der Erweiterung von § 169 GVG
und § 17a BVerfGG die Berichterstattungsfreiheit des Mediums Fernsehen im Zusammen-
hang mit Gerichtsverfahren maßvoll gestärkt. Mit der Einführung eines besonderen Arbeits-
raums für Medienvertreter bei Massenverfahren durch diese neuen Bestimmungen hat der
Gesetzgeber darüber hinaus versucht, Lehren aus der zunächst sehr unübersichtlichen und
teilweise missglückten Zulassung von Medienvertretern bei der Platzvergabe im sog. NSU-
Verfahren zu ziehen; die Bewährung dieser neuen Regeln steht noch aus. Das in der StPO und
in abgeschwächter Weise der ZPO und den anderen Verfahrensgesetzen des Bundes ver-
ankerte Medienprivileg im Rahmen des Zeugnisverweigerungs- und Beschlagnahmerechts
wurde durch Gesetze vom 10. Februar 2015 und 25. Mai 2018 sachgerecht auf die Komplexe
der Vorratsdatenspeicherung und der Auskunftsverpflichtungen gegenüber dem BKA über-
tragen. Zu nennen ist im Bereich der gesetzgeberischen Aktivitäten der letzten Jahre schließ-
lich die Aufhebung von § 103 StGB, mit der der Bundesgesetzgeber auf den Versuch des tür-
kischen Präsidenten Erdogan reagierte, das dem Bereich der Satire zuzuordnende sog.
Schmähgedicht von Jan Böhmermannmit Hilfe der deutschen Justiz zu kriminalisieren; durch
die generellen Beleidigungstatbestände der §§ 285 ff. StGB bleiben allerdings Repräsentanten
ausländischer Staaten auch weiterhin geschützt.

Erste Weichenstellungen durch gerichtliche Entscheidungen waren im Bereich des Leistungs-
schutzrechts der Presseverlage zu verzeichnen, dessen weitere Anwendbarkeit im Lichte einer
kurz vor Drucklegung bekannt gewordenen Stellungnahme des Generalanwalts beim EuGH
vom 12. Dezember 2018 und der derzeitig noch im Gesetzgebungsverfahren des Europäischen
Parlaments befindlichen Vorbereitung eines europäischen Leistungsschutzrechts allerdings
mehr als fraglich erscheint.

Ebenfalls kurz vor Erscheinen der 5. Auflage wurde das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
zum grundrechtsunmittelbaren Auskunftsanspruch der Medien gegenüber Behörden des
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Bundes vom 20. Februar 2013 bekannt. In dessen Folge haben sich die Verwaltungsgerichte
in einer Vielzahl von Verfahren mit diesem Komplex beschäftigen müssen, so dass eine
grundlegende Überarbeitung von § 4 der Neuauflage erforderlich wurde.

Der bereits erwähnte Böhmermann-Text schließlich hat die rechtlichen Rahmenbedingungen
der Satire vertieft in den Blickpunkt nicht nur der Fach-Öffentlichkeit gerückt; die dazu an-
hängigen Auseinandersetzungen vor den Zivilgerichten sind bei Drucklegung nicht abge-
schlossen.

Das Buch wurde in allen Teilen überarbeitet und aktualisiert. Die Autorin Verena Hoene, die
an der 5. Auflage erstmals mitgewirkt hatte, hat in der vorliegenden Auflage einen deutlich
größeren Anteil übernommen; Aufbau und Struktur des Gesamtwerks wurden dadurch nicht
verändert. Das Buch ist trotz der selbständigen Bearbeitung der einzelnen Kapitel durch die
beiden Autoren ein Gemeinschaftswerk.

Im Zeitalter der allgemein verfügbaren elektronischen Datenbanken, die sich nach den Be-
obachtungen des Verlags und der Autoren in der juristischen Praxis weitestgehend durch-
gesetzt haben, verliert die Angabe von Parallelfundstellen für die im Text zitierten gericht-
lichen Entscheidungen zunehmend an praktischer Bedeutung. Im Interesse der Vermeidung
jeder nicht erforderlichen Ausweitung des Umfangs des Werks haben wir daher, abweichend
von der bisherigen Praxis, in dieser Auflage für Entscheidungen jeweils nur noch eine Primär-
und eine Parallelfundstelle angegeben. Nicht aufrechtzuerhalten war die bis zur 5. Auflage
praktizierte Fortführung der seit der 1. Auflage vergebenen Randziffern. Nachdem wir sie
schon in der 5. Auflage durch Buchstaben untergliedert hatten, wo dies notwendig erschien,
und dabei in Einzelfällen an das Ende des Alphabets gestoßen waren, haben wir uns in diesem
Punkt nach reiflicher Überlegung zu einem Neuanfang entschlossen. Die Randziffern der jetzt
vorliegenden 6. Auflage entsprechen daher zum größten Teil nicht mehr denen der Vorauf-
lagen. Wir hoffen, dies durch eine deutliche Ausweitung des Schlagwortregisters kompensie-
ren zu können.

Rechtsprechung und Schrifttum konnten bis zum 31. März 2019 berücksichtigt werden. Wir
danken Frau Sonja Behrens-Khaled und Frau Friederike Voss im Lektorat sowie ihren Kolle-
ginnen und Kollegen in der Herstellungsabteilung des Verlags erneut für ihre stets freundliche
und umsichtige Unterstützung bei der Fertigstellung der hiermit vorgelegten Neuauflage. Für
Anregungen und Kritik sind wir wie immer dankbar – diese können Sie gerne dem Verlag
unter lektorat@otto-schmidt.de übermitteln.

Hamburg / Köln, im April 2019 Jörg Soehring Verena Hoene
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